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1.	 EINLEITUNG
Dem Vorhaben Werkstadthaus (WSH) geht mit den Planungen rund um den Bahnhof 
Ostermundigen eine lange Geschichte voraus. Kurz: bestens erschlossene Areale wie 
jene um den Bahnhof Ostermundigen sollen verdichtet überbaut werden um die raum-
planerischen Synergien zu nutzen. Dazu hat der Kanton den Standort als Entwick-
lungsschwerpunkt ESP bezeichnet, die Region hat ihn als Möglichkeitsraum für Hoch-
häuser ausgeschieden. Die SBB startete mit dem Ausbau des Bahnhofs, der Bäretower 
wurde eingeweiht und der Tramanschluss ans Netz der Stadt Bern ist in Realisierung. 
Ein hoch dynamischer Raum. Mit der Räumlichen Entwicklungsstrategie RES wird die 
Enwicklung kommunal legitimiert und konkretisiert. Das Potenzial soll in Nutzen über-
führt werden. Das Werkstadthaus ist ein wichtiger Mosaikstein in dieser Gesamtstra-
tegie.

Die planerische Ausgangslage ist in vielerlei Hinsicht sehr komplex. So muss gemäss 
Baugesetz für Wohnbauvorhaben wie das Werkstadthaus eine grössere zusammen-
hängende Spielfläche realisiert werden. Auf dem Grundsück GB Nr. 2221 des Werk-
stadthauses kann die Spielfläche aufgrund der geringen Parzellengrösse (1'089 m2) 
nicht realisiert werden. Für diesen begründeten Fall sieht die Bauverordnung BauV Art. 
46a Ausnahmen im Sinne einer Befreiung auf dem eigenen Areal vor. Dazu sind ver-
schiedene Kriterien zu erfüllen. Wie diese erfüllt werden, wird in diesem Bericht darge-
legt. Das Wichtigste: in der Nähe muss eine alternative Möglichkeit gesichert sein, 
damit das Vorhaben genehmigt werden kann. Mit der Spielfläche auf dem Schulareal 
des Mösli, kann die Spielfläche gesichert werden.
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2.	 AUSGANGSLAGE
In Art. 15 Abs. 2 des Baugesetzes (BauG) ist festgehalten, dass in Wohnsiedlungen, die 
aufgrund einer Überbauungsordnung erstellt werden, eine grössere zusammenhän-
gende Spielfläche vorzusehen ist. Die geforderte Spielfläche soll Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen für Ball- und Rasenspiele zur Verfügung stehen. Gemäss Art. 
46 der Bauverordnung (BauV) wird die Grösse der Fläche über die Anzahl der Familien-
wohnungen (Wohnung mit mindestens drei Zimmern) definiert:

	> 20 und mehr Familienwohnungen 400 m2

	> 30 und mehr Familienwohnungen 500 m2

	> 40 und mehr Familienwohnungen 600 m2

Das Werkstadthaus beinhaltet ein offenens, flexibles Wohnkonzept, welches nicht 
gänigen Familienwohnungen entspricht. Die Grundrisse und Wohneinteilungen können 
sich über die Jahre wandeln. Entsprechend ist eine Prognose bezüglich Anzahl Kinder 
und Jugendlichen im Werkstadthaus schwierig. Trotzdem ist heute davon auszugehen, 
dass mehr als 40 "Familienwohnungen" realisiert werden.

Nach Art. 46a BauV besteht die Möglichkeit zur Befreiung der Erstellungspflicht der 
grösseren Spielfläche, wenn in der Nähe des Baugrundstücks eine genügende grösse-
re Spielfläche vorhanden ist. In unmittelbarerer Nähe des Areals befindet sich die 
Schulanlage Mösli sowie der Bäretower. Auf dem Schulareal befinden sich mehrere 
grössere Spielflächen, welche alle die quantitativen und qualitativen Anforderungen 
erfüllen. Die Schulanlage ist zu Fuss in kurzer Distanz (ca. 200 m) zu erreichen. Eben-
so bietet die Spielfläche des Bäretowers eine Möglichkeit. Auch diese ist mit einer Dis-
tanz von nur knapp 400 m gut erreichbar. In der raumplanerischen Gesamtbetrach-
tung stellt die Befreiung respektive Auslagerung der Spielfläche eine sinnvolle Lösung 
dar. Damit kann auf dem Grundsück GB Nr. 2221 des Werkstadthauses auf die Erstel-
lung einer Spielfläche verzichtet werden. 
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3.	 ANALYSE BEFREIUNG GRÖSSERE SPIELFLÄCHE
Das Grundstück der Schule Mösli, GB Nr. 3306 im Eigentum der Gemeinde Ostermun-
digen weist einen grosszügigen Aussenraum mit verschiedenen Spiel - und Aufent-
haltsflächen auf. Dazu gehören unter anderem:

	> Rasenspielfeld (ca. 4'600 m2)
	> Hartplatz (ca. 1'100 m2)
	> Rasenplatz (ca. 2'400 m2)

Der Bäretower, GB Nr. 1148 liegt im Eigentum der Helvetia Schweizerische Lebensver-
sicherungsgesellschaft AG und weist eine Spielfläche von ca. 1'900 m2 aus.

Die Kleine Allmend liegt westlich des Werkstadthauses und ist das weitaus grösste 
grüne Areal in unmittelbarer Nähe. Es wird von 126'200 m2 Rasenplatz und 4'200 m2 
verwendbarem Rasenspielfeld (Pumptracks Kleine Allmend) ausgegangen. 

Die Dritte Allemend liegt nordöstlich des Werkstadthauses und wird heute landwirt-
schaftlich genutzt. Westlich befindet sich jedoch ein Spickel in der Zone für öffentli-
che Nutzung. Die 2'200 m2 grosse Rasenfläche könnte zukünftig leicht umgestaltet 
und als Rasenspielfeld umgenutzt werden.

Kriterien gemäss
BauV Art. 46a

Situation Mösli Schulhaus-

areal
Situation Bäretower Kleine Allmend Dritte Allmend

Nähe zum
Baugrundstück

in der Regel max. 
400m

vgl. Abbildung nächste Seite. 
Die Distanz vom Areal der 
Überbauung zum Schulhausa-
real Mösli mit den grösseren 
Spielflächen beträgt rund 
200 m.

vgl. Abbildung nächste Seite. 
Die Distanz vom Areal der 
Überbauung zum Bäretower 
mit den grösseren Spielflä-
chen beträgt rund 400 m.

vgl. Abbildung nächste Seite. 
Die Distanz vom Areal der 
Überbauung zur Kleinen All-
mend mit den grösseren 
Spielflächen beträgt rund 
350 m.

vg. Abbildung nächste Seite.
Die Distanz vom Areal der 
Überbauung zur Dritten All-
mend mit möglicher grösse-
rer Rasenspielfläche beträgt 
rund 300 m.

Gut und sicher
erreichbar

bei verkehrsori-
entierten Stras-
sen müssen Trot-
toirs vorhanden 
sein

vgl. Abbildung nächste Seite. 
Die grössere Spielfläche ist 
über die Forelstrasse, wel-
che mit einem breiten Trot-
toir ausgestattet ist, erreich-
bar. Die zu überqueerende 
Kreuzung Moosweg / Post-
strasse / Forelstrasse wird 
im Rahmen der Entwicklung 
Werkstadthaus als 
fussgänger:innenfreund- 
licher Platz gestaltet. Die 
Bantigerstrasse liegt unmit-
telbar am Areal Schulhaus 
Mösli und befindet sich in 
einem Wohnquartier. Die 
Strasse ist für 
Fussgänger:innen sicher.

vgl. Abbildung nächste Seite. 
Die grössere Spielfläche ist 
über den Moosweg und den 
Schermenweg erreichbar. 
Beide verfügen über ein brei-
tes Trottoir und sind 
fussgänger:innenfreundlich. 
Das Bahnareal wird via Un-
terführung Moosweg über-
queert, welche ebenfalls mit 
einem fussgänger:innen-
freundlichen Trottoir ausge-
stattet ist. Die grössere 
Spielfläche des Bäretower 
liegt entlang des Breiteweg.

vgl. Abbilung nächste Seite.
Die grössere Spielfläche ist 
über den Moosweg und den 
Schermenweg, sowie teils 
über die Mittelholzerstrasse 
erreichbar. Alle drei Stras-
sen verfügen über ein brei-
tes Trottoir und sind mit Zeb-
rastreiffen verbunden. Das 
Bahnareal wird via Unterfüh-
rung Moosweg überqueert, 
welche ebenfalls mit einem 
fussgänger:-
innenfreundlichen Trottoir 
ausgestattet ist. Der Weg zur 
Kleinen Allmend ist sicher 
und kurz.

vgl. Abbildung nächste Seite. 
Die grössere Spielfläche ist 
über das beidseitige Trottoir 
der Forelstrasse direkt er-
reichbar. Die Strasse kann 
an mehreren Stellen über 
einen Zebrastreifen gequert 
werden.
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Kriterien gemäss
Bauve ro rdnung 
Art. 46a

Situation Mösli Schulhaus-

areal
Situation Bäretower Kleine Allmend

Hinweis: Der gesamte Gleis-
körper rund um den Bahnhof 
Ostermundigen wird in den 
nächsten Jahren erneuert. In 
diesem Kontext entsteht auf 
Höhe des Bahnhofgebäudes 
eine neue Unterführung für 
den Langsamverkehr. Zudem 
beabsichtigt die Gemeinde 
in den nächsten Jahren eine 
Umgestaltung der Poststras-
se.

Hinweis: Der gesamte Gleis-
körper rund um den Bahnhof 
Ostermundigen wird in den 
nächsten Jahren erneuert. In 
diesem Kontext entsteht auf 
Höhe des Bahnhofgebäudes 
eine neue Unterführung für 
den Langsamverkehr. Zudem 
beabsichtigt die Gemeinde 
in den nächsten Jahren eine 
Umgestaltung der Poststras-
se.

Genügend gross

min. 600m2

- Rasenspielfeld, ca. 
4'600m2

- Hartplatz, ca.1'100 m2

- Rasenplatz, ca. 2'400m2

- Spielfläche, ca. 600 m2 - Rasenspielfeld, ca. 4'200 
m2

- Rasenplatz, ca. 126'200 m2

- Rasenplatz, ca. 2'200 m2

Gut ausgerüstet

proportioniert 
und zusammen-
hängend, eben

Rasen oder Hart-
platz

Die Aussenanlage der Schu-
le entspricht sämtlichen 
qualitativen Voraussetzun-
gen. Sie ist zusammenhän-
gend, gut proportioniert und 
eben. Es sind neben der 
Hartplatzfläche zusätzliche 
Rasenflächen vorhanden. 
Das ganze Areal Schulhaus 
Mösli ist zusammenhängend 
und bietet verschiedenste 
Möglichkeiten für Spiel und 
Aufenthalt.

Die Aussenanlage des Bäre-
towers entspricht sämtli-
chen qualitativen Vorausset-
zungen. Sie ist zusammen-
hängend, gut proportioniert 
und eben. Es sind neben der 
Hartplatzfläche zusätzliche 
Rasenflächen vorhanden. 
Zudem wurde die Spielfläche 
im Rahmen der Überbauung 
des Bäretowers bereits auf 
ihre Qualität geprüft und ge-
nehmigt.

Die Kleine Allmend bietet als 
kleine Schwester der Gros-
sen Allmend einen Raum für 
jegliche Aktivitäten (Dra-
chen steigen, Spazieren, 
Ballspiele etc.) und ist in 
ihrer Funktion als Spielflä-
che gut proportioniert und 
zusammenhängend. Der 
Pumptrack bietet zusätzlich 
Infrastruktur, welche als 
Spielfläche genutzt werden 
kann.

Die Dritte Allmend wird 
heute landwirtschaftlich ge-
nutzt. Südwestlich befindet 
sich befindet sich jedoch ein 
eingezäunter Bereich in der 
Zone für öffentliche Nut-
zung. Dieser kann für jegli-
che Aktivitäten (Ballspiele, 
etc.) genutzt werden. Zu-
sätzlich könnten Spielinfra-
strukturen realisiert werden.

Bestand, Benüt-
zung und Zu-
gänglichkeit

Zugänglichkeit an 
Nachmittag, 
Abend, Wochen-
ende und wäh-
rend der Ferien-
zeit

Privates Spiel-
feld: Dienstbar-
keit zu Gunsten 
der Gemeinde

Die Fläche ist im Eigentum 
der Gemeinde Ostermundi-
gen. Es ist keine Dienstbar-
keit erforderlich. Mit Wei-
sung des Gemeinderats wird 
die Zugänglichkeit rechtlich 
gesichert. Die Aussenanla-
gen sind gemäss Anlagenut-
zungsverordnung öffentlich 
zugänglich. Nur bei ausser-
ordentlichen schulischen 
Anlässen oder Vermietungen 
können vereinzelt Sperrzei-
ten vorkommen. Eine voll-
ständige Belegung der Spiel-
flächen ist jedoch äusserst 
selten, die Flächen können 
problemlos nebeneinander 
genutzt werden.

Die Fläche ist im Eigentum 
der Helvetia Schweizerische 
Lebensversicherungs AG. Es 
ist eine Dienstbarkeit zu 
Gunsten der Gemeinde not-
wendig. Die Spielfläche des 
Bäretowers ist in der Über-
bauungsordnung Bäretower 
als solche ausgewiesen und 
am Morgen, Nachmittag, 
Abend, Wochenende sowie 
in der Ferienzeit öffentlich 
zugänglich. Der Bestand ist 
in bester Form und wird re-
gelmässig gepflegt. Deren 
Benützung ist nach Abspra-
che garantiert.

Die Fläche ist im Eigentum 
der Stadt Bern und wird von 
Stadtgrün Bern unterhalten. 
Der Pumptrack ist eine Anla-
ge des Sportamts der Stadt 
Bern. Sowohl die Kleine All-
mend als auch der Pump-
track sind am Nachmittag, 
Abend und während der Feri-
enzeit verfügbar und sind als 
Flächen der Stadt Bern öf-
fentlich zugänglich. Die Nut-
zung der Kleinen Allmend als 
Stellplatz für Personenfahr-
zeuge bei Grossveranstal-
tungen und als Übungsgelän-
de der Schweizerischen 
Armee kommt nur temporär 
vor.

Die Fläche ist im Eigentum 
der Gemeinde Ostermundi-
gen. Es ist keine Dienstbar-
keit erforderlich. Mit Wei-
sung des Gemeinderats wird 
die Zugänglichkeit rechtlich 
gesichert.
Die Freifläche gehört zum 
Areal des Gemeindewerk-
hofs "Mösli". Gemäss Ge-
meindebaureglement ist die 
Fläche für öffentliche und 
private Sport- und Freizeit-
anlagen von privaten und öf-
fentlichen Betreibern be-
stimmt.
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Fazit Analyse: Befreiung der Erstellung einer grösseren Spielfläche
Das Areal bietet selber keinen geeigneten Standort für die Realisierung einer grösse-
ren Spielfläche. Der in der Nähe gelegene Standort auf GB Nr. 1492 beim Schulhaus 
wird den Anforderungen allerdings gerecht. Für die grössere Spielfläche werden die 
oben aufgeführten Kriterien zur Befreiung von der Erstellungspflicht geltend gemacht 
und es wird demnach auf die Realisierung einer internen grösseren Spielfläche ver-
zichtet.

Rechtliche Sicherung
Im Rahmen der Erarbeitung der Überbauungsordnung wurde die Spielfläche auf der 
Schulanlage Mösli durch einen Infrastrukturvertrag sichergestellt. Die Eckwerte des 
Infrastrukturvertrages wurden vom Gemeinderat am XX beschlossen und treten in 
Kraft sofern die UeO rechtsgültig wird.
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